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Information 
gemäß § 3 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) 

für Vertrag vollstationäre Pflege 
des Senioren- und Pflegezentrums Collegium 2000 gGmbH 

Räterstraße 21 in 85551 Kirchheim 
 

Sehr geehrte Interessenten, 

mit dieser Information möchten wir Sie über das Leistungsangebot unserer Einrichtung 
informieren, um Ihnen eine Entscheidungshilfe für einen möglichen Vertragsabschluss zu geben. 
Sollten Sie Fragen haben, dann können Sie sich gerne an Geschäftsführung oder 
Einrichtungsleitung wenden! 

 

I. Die Einrichtung 

 

Unsere Philosophie 

Das Collegium2000-Konzept versteht sich als ein individuelles, wohnortnahes und umfassendes 
Betreuungsangebot für Senioren, mit vertrauten Ansprechpartnern, persönlichen Betreuern und 
vielen ergänzenden Angeboten.  

Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Anstrengungen und Bemühungen. 

Durch das Collegium 2000 leben Senioren... 

•... heimat- und familiennah 

•... versorgt nach individuellen Bedürfnissen 

•... eingebettet in ihr gewohntes soziales Umfeld 

•... ausgestattet mit allen Dienst und Serviceleistungen 

•... abgesichert durch ein kommunales Betreuungs- und Versorgungsnetz 

Träger der Einrichtung 

Träger der Einrichtung ist die Collegium 2000 gGmbH, Räterstr. 21, 85551 Kirchheim. Die 
Collegium 2000 gGmbH ist ein kommunaler Dienstleistungsbetrieb der Gemeinden Kirchheim 
und somit gemeinnützig.  

Die Collegium 2000 gGmbH ist dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa 
e.V.) angeschlossen.  

Lage und Ausstattung 

Die Gemeinde Kirchheim liegt ca. 20km nordöstlich von der Landeshauptstadt München entfernt 
und bietet neben einer noch durchaus ländlichen Atmosphäre alle Vorzüge einer modernen 
Kleinstadt. Kirchheim ist sowohl mit Bussen als auch mit der S- Bahn hervorragend erreichbar. 
Parkplätze sind sowohl vor dem Haus als auch in der Tiefgarage ausreichend vorhanden. 

Das Seniorenzentrum Kirchheim liegt im grünen Zentrum Kirchheims und gleichzeitig ganz nahe 
an vielen Einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten (z.B. Ärztehaus). 

Der Pflegebereich erstreckt sich über drei Wohnbereiche, die über EG und zwei Stockwerke 
verteilt und durch behindertengerechte Aufzüge verbunden sind. Dort befinden sich insgesamt 57 
Einzelzimmer und 4 Zweibettzimmer, alle mit eigenem Bad und WC. Zur Grundausstattung der 
Zimmer gehören ein Pflegebett mit Nachtschrank, ein Einbauschrank, ein Tisch und Stühle sowie 
ein Telefon- und ein Fernsehanschluss und selbstverständlich eine Notrufanlage. Eine 
individuelle Gestaltung der Zimmer durch Bewohner und Angehörige ist ausdrücklich erwünscht. 
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Im Haus sind zusätzlich für alle Bewohner Speise- und Aufenthaltsräume, ein großes Café, 3 
Pflegebäder, 2 große Balkone, eine weitläufige Terrasse und ein orientierungsfreundlicher Garten 
konzipiert worden. Außerdem gibt es einen Therapieraum, eine Kapelle und einen 
Aussegnungsraum. Die eigene Großküche versorgt nicht nur unsere Bewohner sondern beliefert 
auch andere Seniorenzentren. Angegliedert sind die Tagespflege, Betreutes Wohnen, Betreutes 
Wohnen Dahoam sowie das Büro des Hospizvereins  

Weitere Informationen zur Einrichtung 

Informationen über unsere Einrichtung und über den Träger erhalten Sie auch auf unserer 
Homepage im Internet unter der Adresse www.collegium2000.com. Aktuelle Entwicklungen können 

sie unter www.facebook.com/Collegium2000  nachlesen.  

Qualität ist uns wichtig 

Die veröffentlichten Ergebnisse der letzten Qualitätsprüfung nach § 115 SGB XI vom        
finden Sie am Ende dieser Information. 

 

II. Unser Leistungsangebot 

Wohnen 

Sanitärraum mit: 

  WC      Waschbecken 

  Dusche            

Das Zimmer ist möbliert mit:  Weiter ist es ausgestattet mit: 

  Pflegebett      Haustelefon 

  Kleiderschrank     Telefonanschluss 

  Nachttisch     Nachtischlampe 

  Sideboard            

        Stuhl/Stühlen          

  Tisch            

Sie können weitere eigene Möbel und andere Einrichtungsgegenstände für Ihren Privatbereich 
mitbringen. In welchem Umfang dies im Einzelnen möglich ist, besprechen Sie bitte vor der 
Möblierung mit der Einrichtungsleitung.  

Die Haltung von Tieren in der Einrichtung bedarf der Zustimmung der Geschäftsführung – bitte 
sprechen Sie uns dazu bei Bedarf an. Die Haltung kann bei Kleintieren gestattet werden, wenn 
die Interessen der anderen Bewohnerinnen und Bewohner berücksichtigt werden und eine 
eigenständige und artgerechte Versorgung des Tieres durch die Bewohnerin/den Bewohner bzw. 
deren Angehörigen gewährleistet ist. Sollte dies nicht der Fall sein, kann eine gegebene 
Zustimmung von der Collegium 2000 gGmbH auch widerrufen werden. 

Verpflegung 

Die Speisen werden nach ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen unter Berücksichtigung 
Ihrer Wünsche und Bedürfnisse zubereitet und so präsentiert und serviert, dass Sie in einer 
kultivierten Atmosphäre Ihre Mahlzeiten einnehmen können. Bei Behinderung und Krankheit wird 
auf besondere Bedürfnisse Rücksicht genommen und ihren Fähigkeiten und Gewohnheiten 
Rechnung getragen. Unsere Küchenleitung ist verpflichtet, den Bewohnerbeirat bzw. die 
Einrichtungsfürsprecherin/den Einrichtungsfürsprecher in die Gestaltung des Speiseplans 
einzubeziehen. 

Wir bieten folgende im Entgelt enthaltene Mahlzeiten an: 

http://www.collegium2000.com/
http://www.facebook.com/Collegium2000
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* Frühstück 

* Mittagessen 

* Nachmittagskaffee 

* Abendessen 

* Zwischenmahlzeit, wenn medizinisch indiziert 

Getränke (Tafelwasser, Kaffee, Tee) zur Deckung des täglichen Flüssigkeitsbedarfs sind 
jederzeit ohne Zuzahlung erhältlich. 

Bei Bedarf werden Diäten nach ärztlicher Verordnung besonders für Sie zubereitet. 

Gäste von Bewohnerinnen und Bewohnern sind bei rechtzeitiger Anmeldungen zu allen 
Mahlzeiten willkommen (Preise für Gästeessen: siehe Liste „Zusatzleistungen/Sonstige 
Leistungen“). 

Pflege 

Die Leistungen der allgemeinen Pflege werden nach dem anerkannten Stand 
pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse erbracht. 

Eine Grundlage unseres pflegerischen Handelns bildet das Modell der “Aktivitäten und 
existentiellen Erfahrungen des Lebens” (AEDL) nach Monika Krohwinkel. In ihrem 
Rahmenmodell beschreibt Krohwinkel das primäre Interesse der fördernden Prozesspflege, die in 
der Zielsetzung auf pflegebedürftige Personen wie auch auf deren Bezugspersonen gerichtet ist. 
Auf dieser Grundlage wollen wir mit unserer Pflege Menschen dabei unterstützen, ihre 
Fähigkeiten zu erhalten, zu erlangen bzw. wiederzuerlangen und somit Unabhängigkeit, 
Wohlbefinden und Lebensqualität realisieren und gestalten zu können. 

Zusammenfassend ist das grundlegende Ziel unserer pflegerischen Arbeit, die körperliche und 
geistige Beweglichkeit sowie die soziale Kommunikationsfähigkeit und letztendlich die 
Lebensqualität der pflegebedürftigen und/oder desorientierten Menschen zu erhalten oder soweit 
wie möglich wieder herzustellen.  

Für jede/jeden pflegebedürftige/pflegebedürftigen Bewohnerin/Bewohner wird anhand der AEDLs 
eine pflegerische Ersterhebung (Pflegeanamnese) sowie eine individuelle Pflegeplanung erstellt. 
Die Durchführung einer geplanten Pflege im Sinne eines Regelkreises stellt die Grundlage jedes 
pflegerischen Handelns dar. Der Pflegeprozess ist als Vorgang zu verstehen, bei dem die 
Pflegenden die Pflegebedürftigkeit der Bewohnerin/des Bewohners anhand einer Anamnese 
einschätzen, Pflegemaßnahmen planen, um gesteckte Pflegeziele zu erreichen, die Pflege 
durchführen und anschließend evaluieren und für die Zukunft entsprechend abändern. In der 
Sammlung von pflegerelevanten Daten der Bewohnerin/des Bewohners liegt ein Schwerpunkt 
auf der biografischen Anamnese. Die/Der Bewohnerin/Bewohner selbst und deren/dessen 
Angehörige werden soweit möglich an dieser Planung beteiligt. Die Leistungserbringung wird 
dokumentiert. Der Pflegeprozess ist in der Dokumentation ersichtlich. 

Die Pflegenden arbeiten i. d. R. fest zugeteilt in Wohnbereichen und sind dabei für eine 
bestimmte Gruppe von Bewohnern verantwortlich. Unser Pflegesystem weist jeder/jedem 
Bewohnerin/Bewohner eine Bezugsperson zu und ermöglicht dadurch das Entstehen einer 
vertrauensvollen Beziehung. Bei dieser “Bezugspflege” steht der Mensch in seiner 
Ganzheitlichkeit im Mittelpunkt der Tätigkeit. So wird die Pflegeplanung von der unmittelbar 
pflegenden Bezugsperson erstellt, die zudem Ansprechpartnerin für die jeweiligen Angehörigen 
ist. 

Die Medikamentenbeschaffung erfolgt in der Regel durch die Einrichtung in Zusammenarbeit mit 
einer vertraglich gebundenen Apotheke. Die Verabreichung erfolgt nach Anordnung des Arztes 
durch das Pflegepersonal. 
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Umfang und Inhalt der Pflege ergeben sich aus der jeweiligen Zuordnung zum Pflegegrad. Bei 
Veränderungen des Pflegebedarfs passen wir unsere Leistungen dem veränderten Bedarf an. 
Führt ein veränderter Pflegebedarf dazu, dass für die Bewohnerin/den Bewohner ein anderer 
Pflegegrad zutrifft, werden wir, das Einverständnis der/des Betroffenen vorausgesetzt, die 
Pflegekasse informieren. Über den Grad der Pflegebedürftigkeit entscheidet die Pflegekasse 
entsprechend der Empfehlung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK). 

In Einzelfällen kann es vorkommen, dass bei Veränderungen im Pflegebedarf die Pflege- und 
Betreuung in der Einrichtung nicht fortgesetzt werden kann. 

Die Einrichtung kann die Pflege und Betreuung dann nicht mehr erbringen, wenn sich der 
Pflegebedarf soweit verändert, dass 

- schwerwiegende gerontopsychiatrische Veränderungen (z. B. Weglauftendenz), welche die 

beschlusshafte Unterbringung in einem beschützenden, gerontopsychiatrischen, 

geschlossenen Bereich erforderlich machen, vorliegen, da die Einrichtung nicht über einen 

beschützenden gerontopsychiatrischen, geschlossenen Bereich verfügt; 

- schwere psychiatrische und/oder neurologische Erkrankungen (Fremd- oder Eigengefährdung, 

schwerwiegende Suchterkrankung ) vorliegen, da in der Einrichtung kein für diese 

Erkrankungen erforderliches, speziell dafür ausgebildetes Fachpersonal vorgehalten wird; 

- die Bewohnerin/der Bewohner künstlich/maschinell beatmet werden muss. Für diese 

Pflegesituation sind in der Einrichtung weder die apparativen Voraussetzungen, noch das 

erforderliche, speziell ausgebildete Fachpersonal vorhanden; 

- sich die Bewohnerin/der Bewohner im Zustand des Wachkomas befindet. Die in dieser 

Pflegesituation erforderliche Betreuung kann in der Einrichtung nicht erbracht werden; 

Die Einrichtung ist in diesen Fällen berechtigt, den Vertrag auch ohne Einhaltung einer Frist zu 
kündigen. 

Bei Verstößen gegen die sexuelle Selbstbestimmung von BewohnerInnen und MitarbeiterInnen 
behält sich die Collegium 2000 gGmbh das Recht der Kündigung ohne Einhaltung einer Frist des 
Vertrages vor. 

Leistungen der medizinischen Behandlungspflege 

Wir erbringen auch Leistungen der medizinischen Behandlungspflege, soweit sie nicht vom 
behandelnden Arzt erbracht werden. Diese Leistungen werden im Rahmen der ärztlichen 
Behandlung entsprechend der ärztlichen Anordnung erbracht. Bei dauerhaftem besonders 
hohem Bedarf an medizinischer Behandlungspflege besteht auf diesen ein Anspruch nur 
gegenüber der Krankenversicherung gem. § 37 Abs. 2 Satz 3 SGB V. 

Die Versorgung mit den verordneten Medikamenten, Hilfsmitteln und sonstigen Medizinprodukten 
erfolgt durch örtliche Apotheken mit denen wir in Kooperation stehen und die die benötigten 
Medikamente zeitnah ins Haus liefern. Wir übernehmen auf Ihren Wunsch die Bestellung sowie 
die Verwaltung und Aufbewahrung der Medikamente, Hilfsmittel und der sonstigen 
Medizinprodukte. Es steht Ihnen frei, eine eigene Apotheke zu wählen; allerdings müssten Sie 
sich dann um die Lieferung ihrer persönlichen Medikamente in die Einrichtung kümmern. 

Die freie Arztwahl wird garantiert. Wir unterstützen Sie aber auf Wunsch gerne bei der Suche 
nach ärztlicher Hilfe. 

Zusätzliche Betreuungsleistungen 

Wenn Sie einen erheblichen Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung haben und 
Ihre Pflegekasse dies auf Antrag feststellt, bieten wir Ihnen zusätzliche Betreuung und 
Aktivierung durch zusätzliche Mitarbeiter gem. § 43 b SGB XI an. Hierbei ist nicht allein das 
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Krankheitsbild (z. B. Demenz) entscheidend, sondern der tatsächliche Bedarf einer intensiveren 
Betreuung oder der Hilfebedarf bei bestimmten Aktivitäten. 

Aufgabe unserer zusätzlichen Betreuungskräfte ist es, die Betroffenen zu Alltagsaktivitäten zu 
motivieren und sie dabei zu betreuen und zu begleiten. Solche Aktivitäten können zum Beispiel 
sein: 

- Malen und basteln, 

- handwerkliche Arbeiten und leichte Gartenarbeiten, 

- Haustiere füttern und pflegen, 

- Kochen und backen, 

- Anfertigung von Erinnerungsalben oder -ordnern, 

- Musik hören, musizieren, singen, 

- Brett- und Kartenspiele, 

- Spaziergänge und Ausflüge, 

- Bewegungsübungen und tanzen in der Gruppe, 

- Besuch von kulturellen Veranstaltungen, Gottesdiensten und Friedhöfen, etc. 

- Lesen und Vorlesen, 

- Fotoalben anschauen 

- Entspannungsbäder, Aromaanwendungen, basale Stimulation 

Die Kosten werden von der Pflegekasse getragen. 

Leistungen der Sozialen Betreuung 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben Ihnen die notwendigen Hilfen bei der Gestaltung 
Ihres Lebensraums und bei der Orientierung in Ihrem neuen Zuhause. Sie tragen auch Sorge, 
dass Sie Gelegenheit haben, an kulturellen, religiösen und sozialen Angeboten teilzunehmen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen, Ihren Angehörigen oder anderen 
Vertrauenspersonen für Einzelgespräche und Beratung zur Verfügung. Die Beratungsinhalte 
unterliegen der Schweigepflicht, wenn Sie die Mitarbeiter nicht von der Schweigepflicht 
entbinden. 

Wir bieten spezielle Freizeitangebote und kulturelle Veranstaltungen an. Sie werden an der 
Programmgestaltung beteiligt. Für die Freizeit und Kulturangebote wird in der Regel kein 
gesondertes Entgelt erhoben. Besonders kostenintensive Veranstaltungen können gegen Entgelt 
besucht werden. Die Entgelte werden bei der Ausschreibung der Veranstaltung bekannt gegeben 
und vorher mit dem Bewohnerbeirat der Einrichtung bzw. der Einrichtungsfürsprecherin/dem 
Einrichtungsfürsprecher abgesprochen. 

Wir bieten Ihnen und/oder Ihren Angehörigen die Vermittlung seelsorgerlicher Gespräche und 
mindestens einmal monatlich einen Gottesdienst innerhalb der Einrichtung an. Weiterhin 
ermöglicht die Einrichtung die seelsorgerliche Begleitung der Bewohnerinnen und Bewohner 
anderer Konfessionen, soweit dadurch der Hausfrieden nicht beeinträchtigt wird. 

Leistungen der Haustechnik 

Die Mitarbeitenden der Haustechnik sind verantwortlich für die Sicherstellung der 
Funktionstüchtigkeit aller haus- und betriebstechnischen Anlagen der Einrichtung. Gerne 
unterstützen sie die Mitarbeiter bei der Gestaltung und Erhaltung Ihres persönlichen Wohnraums, 
soweit dies nach Absprache möglich ist und falls Sie oder Ihnen nahestehende Personen dies 
nicht erledigen können. Hilfestellungen und Dienste beim Ein- und Auszug können wir Ihnen 
gerne vermitteln. 
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Leistungen der Verwaltung 

Die Einrichtung berät die Bewohnerin/den Bewohner und deren/dessen Angehörige in Fragen der 
Kostenabrechnung sowie im Umgang mit Behörden und dem Betreuungsgericht. Diese Leistung 
beinhaltet keine Rechtsdienstleistung im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes. 

Im Einzelfall können wir Ihnen auch bei der Verwendung und Verwaltung Ihres Barbetrages im 
Rahmen des SGB XII behilflich sein.  

 

III. Unsere Preise 

Leistungsentgelte 

Die Entgelte werden ausschließlich in Verhandlungen zwischen den öffentlichen Leistungsträgern 
(Pflegekassen und Sozialhilfeträgern) und dem Einrichtungsträger festgelegt. Die Entgelte für 
Investitionsaufwendungen sind vertraglich mit dem Bezirk Oberbayern und den Krankenkassen 
geregelt. Die Entgeltbestandteile und aktuellen Entgelte entnehmen Sie bitte der Preisliste im 
Anhang dieser Information. 

Entgelterhöhungen 

Mit Einführung des Pflegestärkungsgesetzes II zum 01.01.2017 kommt es bei einem veränderten 
individueller Betreuungs- und Pflegebedarf bei den Pflegegraden 2 -5 zu keiner Erhöhung des 
Endgeltes auf Grund des Einrichtungseinheitlicher Eigenanteils. 

Daneben gibt es noch die allgemeine Preiserhöhung. Die Entgelte (siehe Preisliste) werden 
immer für einen bestimmten Zeitraum zwischen dem Einrichtungsträger, den Pflegekassen und 
den Sozialhilfeträgern vereinbart. Nach Ablauf dieses Zeitraums können die Sätze neu 
verhandelt werden. Sind unsere Einkaufspreise oder die Personalkosten gestiegen oder ist eine 
Steigerung absehbar, können unsere Verhandlungspartner einer Erhöhung der Entgelte 
zustimmen. Das Entgelt für Investitionsaufwendungen kann angehoben werden, wenn 
Investitionen betriebsnotwendig und nicht durch öffentliche Förderung gedeckt sind und das 
erhöhte Entgelt sowie die Erhöhung für sich genommen angemessen sind. Eine beabsichtigte 
Erhöhung muss Ihnen vier Wochen vorher schriftlich angekündigt und begründet werden. Sie 
erhalten die Gelegenheit, die Angaben zur Erhöhung nach Rücksprache zu überprüfen. 

Zusätzliche Leistungen 

Für besondere Komfortleistungen und andere Angebote (Sonstige Leistungen) bieten wir Ihnen 
Zusatzleistungen gemäß unserer aktuellen Liste „Zusatzleistungen/Sonstige Leistungen“ an. Die 
aktuellen Preise entnehmen Sie bitte ebenfalls der Liste im Anhang. 

Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter richten. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Gerti Bellmann, Geschäftsführung 

Stand der Information:       

 

Anlagen 

 Preisliste 

 Zusatzleistungen 

 Veröffentlichte Ergebnisse der letzten Qualitätsprüfung nach § 115 SGB XI vom      . 
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Interessentin/Interessent:  

Betreuer(in)/Bevollmächtigte(r):  

 

Bestätigung - Vorlage der Information 
gemäß § 3 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG)   

für Vertrag vollstationäre Pflege 
des Senioren- und Pflegezentrums Collegium 2000 gGmbH 

Räterstraße 21 in 85551 Kirchheim 

 

Hiermit bestätige ich 

 

 als Interessentin/Interessent 

 

 als Betreuer(in)/Bevollmächtigte(r) der Frau/des Herrn  

 

das 

 

1. ich vor Vertragsabschluss die Information gemäß § 3 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz 

(WBVG) sowie den Vertrag für Kurzzeitpflege der Collegium 2000 gGmbH zur Kenntnis 

erhalten habe; 

2. die Information gemäß § 3 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) sowie die 

Bestimmungen des Vertrag für Kurzzeitpflege mit mir besprochen worden sind; 

3. mir die Information gemäß § 3 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) und der Vertrag 

für Kurzzeitpflege ausgehändigt worden sind. 

 

Kirchheim, den 29.01.2019 

 

 

 

   

Interessentin/Interessent  Betreuer(in)/Bevollmächtigte(r) 

 

 

 


